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RS OGH 1979/5/10 8Ob606/78,
1Ob828/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1979

Norm

ZPO §226 IIA2

Rechtssatz

Ein nur auf "Zuhaltung eines Vertrages" mit bestimmten Vereinbarungen gerichtetes Begehren ist ganz unbestimmt

und inhaltsleer, weil es nicht erkennen läßt, zu welcher konkreten Leistung der Beklagte verurteilt werden soll.
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